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den 6-Kamm-Ladeaggregat, das im
Baukastensystem für alle TOP- und
Erntewagenmodelle verwendet wird.

Nachwort der Redaktion: Der in der Ueber-
schrift enthaltene und gut gemeinte Rat
entbindet den Fahrzeugführer nicht von
der Pflicht, auf öffentlichen Wegen und
Strassen das rechtlich zugelassene
Gesamtgewicht einzuhalten. Dieses ist in Art.
67, Abs. 1 (VRV) wie folgt geregelt:

28 t bei Anhängerzügen und Sattel¬
motorfahrzeugen,

281 bei Motorwagen mit mehr als drei Ach¬
sen, von denen mindestens zwei
angetrieben sind,

25 t bei Motorwagen mit drei Achsen, von
denen mindestens zwei angetrieben
sind,

191 bei Motorwagen mit mehr als zwei Ach¬
sen, von denen lediglich eine einzige
angetrieben ist,

16 t bei zweiachsigen Motorwagen,
121 bei Normalanhängern mit zwei oder

mehr Achsen,
10 t bei Normalanhängern mit einer

Doppelachse (s. Bild),
8 t bei einachsigen Normalanhängern.

Für landwirtschaftliche Anhänger gilt ferner
die Bestimmung, dass «auf dem Herstellerschild

neben den übrigen Angaben auch
das Garantiegewicht vermerkt sein muss»
(BAV Art. 72, Abs. 2). Dieses Gewicht darf
selbstverständlich nicht überschritten werden.

Empfehlungen für das
Verhalten im nächtlichen
Strassenverkehr

a) Für Lenker von Motorfahrzeugen:

• Vorausschauend fahren und auf Sichtweite

anhalten können; bei gefährlichen
Situationen besonders verlangsamen;

• Abstand vom rechten Strassenrand ver-
grössern (Fussgänger, landw. Fahrzeuge
usw.);

• Blendung von entgegenkommenden und
nachfahrenden Motorfahrzeugen vermindern

(nicht in den Scheinwerfer, sondern
zum rechten Strassenrand blicken und
Rückspiegel verstellen);

• Scheiben und Lampengläser sauber
halten;

• Scheinwerfer richtig einstellen lassen.

b) Für Lenker von Velos und Mofas:

• Schon bei Dämmerung Licht einschalten,
auch auf gut beleuchteten Strassen;

• Fahrzeugbeleuchtung in Ordnung halten
(Beleuchtung nach vorne, Rücklicht und
Rückstrahler);

• Empfehlenswert sind Distanzkellen, licht¬
reflektierende Pneus, Handschuhe oder
Armbinden mit lichtreflektierendem
Material (Zeichengabe).

c) Für Fussgänger:

• Nachts die Strasse nur überqueren, wenn
kein Fahrzeug herannaht; beim
Zebrastreifen eventuell auf den Vortritt
verzichten! Denn: Die Scheinwerfer eines
Fahrzeuges sind von weitem sichtbar,
der Fussgänger für den Fahrer aber
meistens erst sehr spät.

• Links gehen, Einerkolonne,

• Helle Kleider und vor allem lichtreflektierende

Materialien tragen, besonders
Sohlenblitze und Armbinden.
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